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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.2006

Norm

ASGG §54 Abs1

Rechtssatz

Zum Wirkungsbereich eines Organs der Arbeitnehmerschaft (hier: Personalausschuss) im Sinn des § 54 Abs 1 ASGG

zählt - auch wenn das Verfahren Nachwirkungen aus dem seinerzeitigen Arbeitsverhältnis betri;t - nicht die Vertretung

ehemaliger Arbeitnehmer (Pensionisten). Eine dennoch eingebrachte Feststellungsklage ist zurückzuweisen.
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Vgl; Beisatz: Für die Klagslegitimation nach § 54 Abs 1 ASGG kommt es nicht darauf an, welcher Anspruch geltend

gemacht wird, sondern wem der Anspruch zukommt, für den eine Klärung angestrebt wird. (T1)
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